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Verlängerung der Berufsberechtigung im Gesundheitsberuferegister 
Ihre Eintragung im Gesundheitsberuferegister muss nach 5 Jahren aktualisiert 
und verlängert werden, damit Ihre Berufsberechtigung aufrecht bleibt.
Dafür müssen Sie Ihre Berufsberechtigung vor Ablauf der Gültigkeit verlängern. 

Ab wann kann ich meine Berufsberechtigung verlängern? 
Sie können Ihre Berufsberechtigung 3 Monate vor Ablauf der Gültigkeit 
verlängern. Läuft Ihre Berechtigung z.B. am 30.06.2023 ab, können Sie ab 
01.04.2023 die Verlängerung beantragen. Das Ablaufdatum Ihrer Berechtigung 
finden Sie auf der Rückseite Ihres Berufsausweises.

Was muss ich konkret tun?
Auf der Website gbr.gv.at/verlaengerung können Sie wählen:
●  Online-Verlängerung: Diese können Sie selbst mit Ihrer Handy-Signatur/ 

ID Austria durchführen.
●  Verlängerung mit Antrag: Fordern Sie bei der Behörde Ihren 

Verlängerungs antrag an. Die Behörde schickt Ihnen anschließend den Antrag 
per E-Mail oder Post zu. Bitte den Antrag ausfüllen und an uns übermitteln. 

Fahrplan zur Verlängerung Ihrer Berufsberechtigung

Aktivität Datum Anmerkung

Mein Verlängerungsdatum 

1. Möglichkeit: Online-Verlängerung mit 
Handy-Signatur/ID Austria durchgeführt 

2. Möglichkeit: Verlängerungsantrag  
angefordert

Verlängerungsantrag erhalten Per E-Mail / per Post

Ausgefüllten Verlängerungsantrag an die 
Behörde retourniert

Per E-Mail / per Post /  
persönlich abgegeben

Bestätigung der Verlängerung erhalten

Verlängerung im öffentlichen
Gesundheitsberuferegister ersichtlich
(https://gbr-public.ehealth.gv.at/)

Neuen Berufsausweis erhalten
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